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Eine kleine, sterile, nicht reizende Glaskapsel (technische Bezeichnung: Transponder), gross wie
ein Reiskorn, enthält einen Microchip und eine Antenne, welche lebenslänglich funktions-
tüchtig bleibt. Der Transponder kann nur von einem speziellen Lesegerät aktiviert
werden. Der Chip kann von aussen weder zerstört, noch kann die darin enthaltene
eindeutige Zahl (15 Stellen) verändert werden.

Durch Implantieren dieser Bioglaskapsel durch einen Tierarzt unter die Haut (auf der linken
Halsseite ihres Tieres) ist dieses eindeutig und lebenslänglich gekennzeichnet.

Rechtliche Grundlagen

Am 1. Januar 2006 tritt ein neuer Art. 16 der eidgenössischen Tierseuchenverordnung in Kraft, der
die Kennzeichnung von Hunden mittels eines Mikrochips vorschreibt. Diese Kennzeichnung ermög-
licht in Seuchenfällen, bei Beissunfällen sowie bei entlaufenen, verwahrlosten oder ausgesetzten
Hunden eine einfache und rasche Abklärung des Tierhalters oder der Tierhalterin.
Für die Registrierung der Hunde in einer Datenbank hat der Kanton St. Gallen die Animal Identity
Service AG (ANIS) bestimmt. Der Tierhalter oder die Tierhalterin erhält von der ANIS eine Registrie-
rungsbestätigung (Hundeausweis), worin die erhobenen Daten bestätigt werden.  Ab Anfang 2006
müssen alle Welpen bis zu ihrem dritten Lebensmonat mit einem Transponder gekennzeichnet wer-
den. Für ältere Hunde gilt eine Übergangsfrist bis 31. Dezember 2006, falls sie nicht ins Ausland
reisen. Bereits bestehende gut lesbare Tätowierungen werden akzeptiert, müssen aber in der Da-
tenbank registriert werden. Nach Verordnung (EG) Nr. 998/2003 müssen Hunde, Katzen und Frett-
chen ab Oktober 2004 für Reisen in die EU und innerhalb der EU mit einem Transponder gekenn-
zeichnet sein. Während 8 Jahren wird eine deutlich erkennbare Tätowierung noch toleriert.

Technik

Ein Transponder besteht aus einem Mikrochip, der mit einem weltweit einmaligen 15-stelligen Zah-
lencode programmiert ist, einer Antenne und einer Umhüllung aus Bioglas. Eine eigene Stromver-
sorgung ist nicht erforderlich (die Energie zur Übermittlung des Codes stammt vom ausgesendeten
Hochfrequenzfeld des Lesegerätes). Seit 1996 ist die Transpondertechnologie international stan-
dardisiert. Moderne FDX-B-Transponder entsprechen den ISO-Normen 11784 und 11785. Das be-
deutet: weltweite Identifizierung und Grenzübertrittskontrolle oder Rückführung von entlaufenen
Tieren, welche einen Transponder tragen.

Die Codestruktur ländercodierter Transponder sieht folgendermassen aus:

Ländercode CH Freier Platz Herstellercode Individuelle Nummer

7 5 6 0 9 7 2
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Obiges Beispiel zeigt, dass es sich um einen in der Schweiz verwendeten Transponder der Firma
Planet ID handelt. Vorteil: Auch bei Tieren, die in der Datenbank noch nicht registriert sind, ist dank
Fulltracking eine Nachverfolgung über die Vertriebsfirma bis zum kennzeichnenden Tierarzt mög-
lich.

ANIS, die schweizerische Datenbank, leitet ihre Daten laufend der europäischen Datenbank EPN
(www.europetnet.com) weiter. Somit kann ein korrekt registriertes Tier auch ohne ländercodierten
Transponder problemlos identifiziert und zurückgeführt werden. Dies bedeutet: Bei korrekter Regist-
rierung ist beim Aufgreifen eines Tieres im Ausland nicht direkt ersichtlich, woher das Tier stammt.
Über die europäische Datenbank kann das Tier jedoch identifiziert werden. Beim Aufgreifen in der
Schweiz wird ANIS das Tier sofort identifizieren können.

Kosten

Der einmalige Betrag für das Implantieren eines Chips kostet ca. Fr. 70.- und beinhaltet:
- den Microchip
- das Implantieren durch den Tierarzt
- das Registrieren und die Registrierungsgebühr bei der schweizerischen Datenbank ANIS
- Die Abgabe eines Hundeausweises durch die Datenbank ANIS

Es entstehen auch bei Adressänderungen, Halterwechsel etc. keine weiteren Kosten.
Eine einmalige Investition für das ganze Leben des Tieres!

Auskünfte

Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr bei:

ANIS Animal Identity Service AG
Morgenstrasse 123, CH - 3018 Bern

Telefon 0900 55 15 25

Unter Angabe der Identifikationsnummer kann der Besitzer/die Besitzerin des eingetragenen Tieres
jederzeit ausfindig gemacht werden.

Vorteile

- Besitzer von aufgefundenen Tieren können sofort ermittelt werden.
- Keine grossen Suchaktionen nach Tieren bei Polizei und in Tierheimen
- Keine unnötigen Tierheimaufenthalte
- Schnelle Identifikation bei Unfall
- Kontrolle der von den Tierheimen platzierten Tiere
- Entdecken des Besitzers eines im Stich gelassenen oder verwahrlosten Haustieres
- Auffinden des Besitzers eines auf der Strasse angefahrenen oder getöteten Tieres
- Erfassen der Besitzer aggressiver Hunde
- Abklärungen nach Beissunfällen
- Kann die offizielle Hundemarke ersetzen (Reduktion des administrativen Aufwandes)
- Kontrolle des Hundehandels (illegaler Import und unkontrollierte Massenzuchten!)
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